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vom 
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Vorwort 

Der kirchliche Friedhof ist die Stätte, auf der die Gemeinde ihre Toten zur letzten Ruhe bettet 

und ihrer gedenkt. 

Er weist die Lebenden hin auf den Tod, die Vergänglichkeit des irdischen Leibes, das Gericht 

Gottes und die Auferstehung der Toten. 

Er ist ein Ort, an dem die Kirche die Botschaft verkündet, dass „Christus Jesus dem Tode die 

Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch 

das Evangelium“ (2. Timotheus 1,10). 

Aus dieser Bestimmung zur Verkündigung erhalten auf dem Friedhof die Feier der Bestattung, 

die Trauerbegleitung, die Gestaltung und die Benutzung Richtung und Weisung. 
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Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Essen-Haarzopf erlässt in Beach-

tung kirchlicher und staatlicher Bestimmungen die nachstehende Friedhofsordnung: 

 

I. Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 

Aufsicht über den Friedhof 

(1) Der Friedhof ist Eigentum der Evangelischen Kirchengemeinde Essen-Haarzopf. 

(2) Die Aufsicht und Verwaltung obliegt dem Presbyterium. Es kann sich dabei Beauftragter 

bedienen. 

(3) Die Aufsichtsbefugnisse der Ordnungs- und Gesundheitsbehörden werden hierdurch nicht 

berührt. 

 

§ 2 

Benutzung des Friedhofes 

(1) Der Friedhof ist bestimmt zur Bestattung der verstorbenen Mitglieder der Kirchengemeinde. 

(2) Ferner können auf ihm bestattet werden: 

a) verstorbene Mitglieder anderer evangelischer Kirchengemeinden, soweit sie früher zu 

unserer Kirchengemeinde gehörten; 

b) verstorbene ortsansässige Angehörige solcher Religionsgemeinschaften, die zur Ar-

beitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland gehören; 

c) verstorbene nicht-evangelische Ehegatten und Kinder der Mitglieder der evangelischen 

Kirchengemeinde, sofern diese mit ihnen einen gemeinsamen Haushalt führen zwecks 

Zusammenlegung in einer Familiengrabstätte. 

(3) Andere Verstorbene können ausnahmsweise bestattet werden, wenn ein zu ihrer Aufnah-

me verpflichteter Friedhof am Orte nicht vorhanden ist oder das Presbyterium dies geneh-

migt. 

(4) Die Bestattung richtet sich nach den bestehenden gesetzlichen und ordnungsrechtlichen 

Vorschriften. 

 

§ 3 

Ordnung auf dem Friedhof 

Für die Ordnung auf dem Friedhof erlässt das Presbyterium besondere Bestimmungen, die, 

unbeschadet der Veröffentlichung nach § 29, an geeigneter Stelle auf dem Friedhof dauerhaft 

auszulegen sind. 
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§ 4 

Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof 

(1) Gewerbetreibende bedürfen für die dem jeweiligen Berufsbild entsprechende gewerbliche 

Tätigkeit auf dem Friedhof der vorherigen Zulassung durch die Friedhofsverwaltung. 

(2) Auf ihren Antrag hin werden nur solche Gewerbetreibende zugelassen, die in fachlicher, 

betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind. 

(3) Die Friedhofsverwaltung hat die Zulassung davon abhängig zu machen, dass der Antrag-

steller einen für die Ausführung seiner Tätigkeit ausreichenden Haftpflichtversicherungs-

schutz nachweist. 

(4) Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung einer Berechtigungskarte. Die zugelassenen Ge-

werbetreibenden haben für ihre Bediensteten einen Bedienstetenausweis auszustellen. Die 

Zulassung und der Bedienstetenausweis sind dem aufsichtsberechtigten Friedhofspersonal 

auf Verlangen vorzuzeigen. Die Zulassung kann befristet werden. 

(5) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofsordnung und die dazu 

ergangenen Regelungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die 

sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuld-

haft verursachen. 

(6) Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof dürfen nur werktags in den Monaten März bis Ok-

tober nicht vor 6.00 Uhr und in den Monaten November bis Februar nicht vor 7.00 Uhr be-

gonnen werden. Die Arbeiten sind spätestens um 19.00 Uhr, an Samstagen und Werkta-

gen vor kirchlichen Feiertagen spätestens um 13.00 Uhr zu beenden.  

(7) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur 

an den von der Friedhofsverwaltung genehmigten Stellen gelagert werden. Bei Beendigung 

der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand 

zu versetzen. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen des 

Friedhofs gereinigt werden.  

(8) Die Friedhofsverwaltung kann die Zulassung der Gewerbetreibenden, die gegen die Vor-

schriften der Friedhofsordnung verstoßen oder bei denen die Voraussetzungen des Abs. 2 

ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, auf Zeit oder Dauer durch schriftlichen Be-

scheid entziehen. 
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II. Grabstätten 

 

§ 5 

Allgemeines 

(1) Grabstätten werden nur unter den in dieser Ordnung aufgestellten Bedingungen überlas-

sen. Sie bleiben Eigentum der Kirchengemeinde. An ihnen bestehen nur Rechte nach die-

ser Ordnung.  

(2) Auf dem Friedhof werden Nutzungsrechte vergeben an: 

a) Reihengrabstätten für Erdbestattungen 

b) Reihengrabstätten für Urnenbeisetzungen 

c) Wahlgrabstätten für Erdbestattungen 

d) Wahlgrabstätten für Urnenbeisetzungen 

(3) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb oder Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an einer der 

Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung. 

(4) Für Reihen- oder Wahlgrabstätten wird die Vergabe von Nutzungsrechten abhängig ge-

macht von der schriftlichen Anerkennung dieser Ordnung sowie der Grabmal- und Bepflan-

zungsgrundsätze. 

(5) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Verpflichtung zur gärtnerischen Anlage und zur 

Pflege der Grabstätten, soweit durch diese Ordnung nichts Anderes geregelt ist. 

(6) Jede Grabstätte muss beim Ausschachten von der nächsten Grabstätte durch eine auf-

rechtstehende, mindestens 0,30 m starke Erdwand, die in den nach dieser Ordnung fest-

gesetzten Grabflächen enthalten ist, getrennt und so tief sein, dass der höchste Punkt des 

Sarges 0,90 m unter der Erdoberfläche ohne Grabhügel bleibt. Die Tiefe von der Oberkante 

einer Urne bis zur Erdoberfläche beträgt mindestens 0,50 m. 

 

§ 6 

Rechtsverhältnisse an Reihengrabstätten 

 (1) Reihengrabstätten sind Grabstätten, die im Bestattungsfall der Reihe nach abgegeben 

werden. Es können auch Reihengrabstätten für Tot- und Fehlgeburten eingerichtet werden. 

Reihengrabstätten werden eingerichtet für 

a) Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr mit einer Ruhezeit von 30 Jahren. 

b) Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr mit einer Ruhezeit von 30 Jahren. 

c) Beisetzungen von Urnen mit einer Ruhezeit von 30 Jahren. 

(2) In einer Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet oder eine Urne beigesetzt werden. 

(3) Über die Vergabe des Nutzungsrechts an einer Reihengrabstätte wird eine schriftliche Be-

stätigung erteilt. In ihr ist die genaue Lage der Reihengrabstätte anzugeben. 



- 7 - 
 

(4) Die Nutzung an einer Reihengrabstätte erlischt mit Ablauf der in dieser Ordnung festge-

setzten Ruhezeit. Die Ruhezeit kann nicht verlängert werden. 

(5) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeit 

wird sechs Monate vorher öffentlich und durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden 

Grabfeld bekannt gemacht. 

 

§ 7 

Rechtsverhältnisse an Wahlgrabstätten 

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten, die besonders angelegt und einzeln (Einzelwahlgrab-

stätte) oder zu mehreren (Familienwahlgrabstätten) für eine bestimmte Nutzungszeit ver-

geben werden. 

(2) In einer Einzelwahlgrabstätte darf bei Erdbestattung nur eine Leiche bestattet werden. In 

einer Einzelwahlgrabstätte für Erdbestattungen können zusätzlich zwei Urnen bestattet 

werden. 

 In einer Urnenwahlgrabstätte für Urnenbeisetzungen können bis zu vier Urnen beigesetzt 

werden. 

(3) Die Ruhezeit bei Wahlgrabstätten entspricht der Ruhezeit bei den Reihengrabstätten  

(§ 6 Abs. 2). Vor Ablauf der Ruhezeit ist eine Wiederbelegung der Wahlgrabstätten nicht 

zulässig. 

(4) Über die Vergabe des Nutzungsrechts an einer Wahlgrabstätte wird eine schriftliche Bestä-

tigung erteilt. In ihr wird die genaue Lage der Wahlgrabstätte und die Dauer der Nutzungs-

zeit angegeben. Dabei wird darauf hingewiesen, dass der Inhalt des Nutzungsrechts sich 

nach den Bestimmungen der jeweiligen Friedhofsordnung richtet. 

(5) a) Die Nutzungszeit wird auf 30 Jahre festgesetzt. 

b) Bei Ablauf der Nutzungszeit kann das Nutzungsrecht verlängert werden. Wird das Nut-

zungsrecht nicht verlängert, so erlischt es nach Ablauf der Nutzungszeit. 

  Das Presbyterium weist die Nutzungsberechtigten 3 Monate vor Ablauf der Nutzungs-

zeit durch öffentliche Bekanntmachung (Anschreiben, falls Adresse bekannt ist oder 

Hinweisschild auf der Grabstelle) auf das Ende der Nutzungszeit hin. 

c) Überschreitet bei einer weiteren Belegung oder Wiederbelegung von Wahlgrabstätten 

die neu begründete Ruhezeit die laufende Nutzungszeit, so ist vorher das Nutzungs-

recht um die zur Wahrung der Ruhezeit notwendigen Jahre für die Wahlgrabstätte zu 

verlängern. 

d) Bei Familienwahlgrabstätten ist die Verlängerung für sämtliche Grabstätten auf einmal 

vorzunehmen. 
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§ 8 

Benutzung der Wahlgrabstätten 

(1) In Wahlgrabstätten werden Nutzungsberechtigte und seine Angehörigen bestattet. 

(2) Als Angehörige im Sinne dieser Bestimmung gelten: 

a) Ehegatten, 

b) Lebenspartner nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft, 

c) Verwandte auf- und absteigender Linie, Geschwister oder Geschwisterkinder; 

d) die Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner der unter c) bezeichneten Personen. 

 Auf Wunsch der oder des Nutzungsberechtigten können darüber hinaus mit Zustimmung 

des Presbyteriums auch andere Verstorbene bestattet werden. 

 

§ 9 

Übergang von Rechten an Wahlgrabstätten 

(1) Die oder der Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur Angehörigen im Sinne von 

§ 8 Abs. 2 übertragen. 

(2) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll die Erwerberin oder der Erwerber für 

den Fall ihres oder seines Ablebens die Nachfolge im Nutzungsrecht bestimmen und das 

Nutzungsrecht durch einen schriftlichen Vertrag übertragen, der erst im Zeitpunkt des To-

des der oder des Übertragenden wirksam wird. 

(3) Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in 

nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen der oder des verstorbenen Nutzungsbe-

rechtigten über: 

a) auf den überlebenden Ehegatten, und zwar auch dann, wenn Kinder aus einer früheren 

Ehe vorhanden sind, 

b) auf die Lebenspartnerin oder den Lebenspartner nach dem Gesetz über die eingetra-

gene Lebenspartnerschaft, 

c) auf die Kinder, 

d) auf die Stiefkinder, 

e) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 

f) auf die Eltern, 

g) auf die vollbürtigen Geschwister, 

h) auf die Stiefgeschwister, 

i) auf die nicht unter a) bis h) fallenden Erben. 
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 Innerhalb der einzelnen Gruppen c) bis d) und f) bis i) wird die älteste Person nutzungsbe-

rechtigt. 

 Sind keine Angehörigen der Gruppe a) bis h) vorhanden oder zu ermitteln, so kann das 

Nutzungsrecht mit Zustimmung des Presbyteriums auch von einer anderen Person über-

nommen werden.  

(4) Die Rechtsnachfolgerin oder der Rechtsnachfolger hat dem Presbyterium den Übergang 

des Nutzungsrechtes unverzüglich anzuzeigen. Die Übertragung des Nutzungsrechtes wird 

der oder dem neuen Nutzungsberechtigten schriftlich bestätigt. Solange das nicht gesche-

hen ist, können Bestattungen nicht verlangt werden. Sofern keine der vorgenannten Perso-

nen innerhalb eines Jahres nach dem Ableben des bisherigen Nutzungsberechtigten die 

Zustimmung erklärt, erlischt das Nutzungsrecht. 

 

§ 10 

Behandlung der Erbgrabstätten früheren Rechts 

Nutzungsrechte auf Friedhofsdauer sind nicht vorhanden und werden auch künftig nicht abge-

geben. 

 

§ 11 

Belegung, Wiederbelegung, Grabstättenöffnung 

(1) Bestattungen sind grundsätzlich in Särgen oder Urnen vorzunehmen. 

(2) Vor Ablauf der in dieser Friedhofsordnung festgesetzten Ruhezeiten dürfen die Grabstätten 

nicht wiederbelegt werden. 

(3) Wenn beim Ausheben einer Grabstätte zur Wiederbelegung Sargteile, Gebeine oder Ur-

nenreste gefunden werden, sind diese unter der Sohle der neu aufgeworfenen Grabstätte 

zu versenken. Mit der Asche von unbeschädigt aufgefundenen Urnen ist ebenso zu verfah-

ren. Werden noch nicht verweste Leichen vorgefunden, so ist die Grabstätte sofort wieder 

zu schließen. 

(4) In einer Grabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist jedoch gestattet, eine Mut-

ter mit ihrem neugeborenen Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Geschwister unter ei-

nem Jahr in einem Sarg zu bestatten. 

(5) Eine Grabstätte zu öffnen, ist, abgesehen von der richterlichen Leichenschau, nur mit Ge-

nehmigung der zuständigen Ordnungsbehörde und des Presbyteriums statthaft. 

 

§ 12 

Um- und Ausbettungen 

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 

(2) Umbettungen von Leichen und Aschenresten bedürfen der vorherigen Zustimmung des 

Presbyteriums sowie der zuständigen Ordnungsbehörde. Die Zustimmung kann nur bei 
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Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden. Umbettungen aus einer Reihengrabstät-

te in eine andere Reihengrabstätte auf dem gleichen Friedhof sind nicht zulässig. 

(3) Die Zustimmung zur Umbettung muss schriftlich beantragt werden. Antragsberechtigt ist 

jede oder jeder Angehörige. Die Einverständniserklärung der oder des Verfügungsberech-

tigten ist beizufügen. 

(4) Für die Umbettung hat die oder der verfügungsberechtigte Angehörige zu sorgen. Der Zeit-

punkt der Umbettung wird vom Presbyterium festgesetzt. Umbettungen von Erdbestattun-

gen finden in der Regel nur in den Monaten Dezember bis Mitte März statt. 

 Im ersten Jahr der Ruhezeit werden Umbettungen nur bei Vorliegen eines dringenden öf-

fentlichen Interesses ausgeführt. 

(5) Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat für Schäden aufzukommen, die an der eige-

nen Grabstätte sowie an den Nachbargrabstätten und Anlagen durch eine Umbettung 

zwangsläufig entstehen. 

(6) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt. 

(7) Leichen und Urnen zu anderen als zu Umbettungszwecken wieder auszugraben, bedarf 

einer behördlichen oder richterlichen Anordnung.  

(8) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- und Aschenreste können nur mit vor-

heriger Zustimmung der Friedhofsverwaltung in belegte Grabstätten umgebettet werden. 

 

§ 13 

Särge, Urnen und Trauergebinde 

(1) Särge für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr sollen im Allgemeinen nicht län-

ger als 2,10 m und die Kopfenden einschließlich der Sargfüße nicht höher als 0,80 m und 

im Mittelmaß nicht breiter als 0,70 m sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforder-

lich, ist die Zustimmung des Presbyteriums bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 

(2) Die Särge müssen gegen das Durchsickern von Feuchtigkeit gesichert und genügend fest 

gearbeitet sein. Sie müssen so beschaffen sein, dass die Verwesung der Leichen innerhalb 

der Ruhezeit ermöglicht wird. Särge, Sargausstattungen, Sargbeigaben und Sargabdich-

tungen müssen zur Vermeidung von Umweltbelastungen aus leichtverrottbaren Werkstof-

fen hergestellt sein. Das Presbyterium ist berechtigt, Särge und Ausstattungen von Särgen, 

die in der Erde nicht zerfallen, zurückzuweisen. 

(3) Urnenkapseln und Überurnen müssen aus zersetzbarem Material bestehen. 

(4) Trauergebinde und Kränze müssen aus natürlichen, biologischen, abbaubaren Materialien 

hergestellt sein. 
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§ 14 

Herrichtung und Instandhaltung 

(1) Reihengrabstätten sind bis zum Ablauf von 6 Wochen nach ihrer Belegung abzuräumen 

und binnen weiterer 4 Monate mit einer winterfesten Bepflanzung ordnungsgemäß herzu-

richten sowie bis zum Ablauf der Ruhezeit laufend instand zu halten. 

(2) Wahlgrabstätten müssen spätestens 6 Monate nach ihrer Belegung - auch solange sie 

nicht belegt sind - sowie nach jeder Bestattung alsbald ordnungsgemäß gärtnerisch herge-

richtet und laufend unterhalten werden. 

(3) Die Gestaltung der Gräber ist dem Gesamtcharakter des Friedhofes, dem besonderen 

Charakter des Friedhofsteiles und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. Die Grabstät-

ten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten und die öffentlichen 

Anlagen und Wege nicht beeinträchtigen. 

(4) Unterbleibt die Herrichtung oder wird die Instandhaltung vernachlässigt, fordert das Presby-

terium die Verpflichtete oder den Verpflichteten unter Hinweis auf ihre sich aus den Absät-

zen 1 und 2 ergebenden Verpflichtungen schriftlich dazu auf, die Grabstätte innerhalb einer 

bestimmten Frist herzurichten bzw. instand zu setzen. 

 In der Aufforderung sind die Folgen der Nichtbeachtung anzugeben. Insbesondere ist da-

rauf hinzuweisen, dass nach Fristablauf auf Kosten der oder des Verpflichteten nach Lage 

des Einzelfalles entweder die Herrichtung bzw. Instandsetzung durchgeführt oder die Grab-

stätte abgeräumt und eingeebnet wird. 

 Grabmale und Grabzubehör werden beseitigt, wenn sie nicht innerhalb von 3 Monaten 

nach Ablauf der Frist abgeholt werden. Wahlgrabstätten fallen unentgeltlich an die Kirchen-

gemeinde zurück. 

(5) Sind die oder der Verpflichtete nicht zu ermitteln, so genügt eine einmalige befristete öffent-

liche Aufforderung, um die Grabstätten nach Fristablauf abzuräumen und einzuebnen. 

 

§ 15 

Grabpflege durch die Friedhofsverwaltung  

- gestrichen - 

 

§ 16 

Zustimmungspflicht für Grabmale und sonstige Anlagen 

(1) Die Errichtung sowie jede Veränderung von Grabmalen, Einfassungen und sonstigen bauli-

chen oder besonderen gärtnerischen Anlagen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustim-

mung des Presbyteriums. Gestaltung, Inschriften und Symbole dürfen nichts enthalten, was 

das christliche Empfinden und Bewusstsein verletzt. Sie sind so zu gestalten und aufzustel-

len, dass andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beeinträchtigt 

werden. 
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(2) Die Zustimmung ist rechtzeitig vor Vergabe des Auftrages unter Vorlage von maßstäblichen 

Zeichnungen und mit genauen Angaben über Art und Bearbeitung des Werkstoffes, über 

Inhalt, Form und Anordnung der Schrift oder sonstiger Zeichen einzuholen. Diese Zustim-

mung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige Anlage nicht binnen eines Jahres er-

richtet worden ist. 

(3) Bei der Anlieferung von Grabmalen und sonstigen Anlagen ist der Friedhofsverwaltung der 

genehmigte Aufstellungsantrag vorzulegen. 

(4) Die Grabmale und Anlagen sind so zu liefern, dass sie am Friedhofseingang von der Fried-

hofsverwaltung überprüft werden können. 

(5) Die Grabmale und Anlagen, die ohne die erforderliche Zustimmung aufgestellt oder verän-

dert werden, können einen Monat nach Benachrichtigung der oder des Nutzungsberechtig-

ten auf deren oder dessen Kosten entfernt werden. 

(6) Aus Gründen der Ökologie und der ungehinderten Durchfeuchtung und Durchlüftung ist 

eine Versiegelung der gesamten Grabstätte mit Platten und Folien (z.B. als Unterlage für 

Kies) nicht zugelassen. Grabstätten dürfen nicht ausgemauert werden. 

 

§ 17 

Unterhaltung von Grabmalen und des Grabstättenzubehörs sowie 

Änderungen an Grabmalen und sonstigen Anlagen aus Anlass einer Bestattung 

(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln des 

Handwerks (Richtlinien für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern und 

Einfassungen für Grabstätten des Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, 

Stein- und Holzbildhauerhandwerks, in der jeweils gültigen Fassung) zu fundamentieren 

und so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbar-

ter Grabstätten nicht umstürzen oder sich senken können. Satz 1 gilt für sonstige bauliche 

Anlagen entsprechend.  

 Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen 

davon gefährdet, ist der Nutzungsberechtigte verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. 

Bei Nichtbeachtung dieser Bestimmung haftet die oder der Nutzungsberechtigte für den 

Schaden. Die Sicherung, Änderung oder Entfernung der Anlagen kann auf ihre oder seine 

Kosten veranlasst werden. 

(2) Die bei einer Bestattung aus Sicherheitsgründen erforderliche Veränderung und Beseiti-

gung von Grabmalen, Fundamenten, Einfassungen und Bepflanzungen kann vom Presby-

terium veranlasst werden. 

 Die entstehenden Kosten gehen zu Lasten der oder des Nutzungsberechtigten der jeweili-

gen Grabstätte. 
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§ 18 

Verwendung alter Grabmale 

Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die Grabmale und die sonstigen bauli-

chen Anlagen durch die oder den Nutzungsberechtigten zu entfernen. Sind die Grabmale oder 

die sonstigen baulichen Anlagen nicht innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der Ruhezeit oder 

des Nutzungsrechts entfernt, verfügt das Presbyterium darüber. Die dem Presbyterium erwach-

senen Kosten hat die oder der Nutzungsberechtigte zu tragen. 

 

III. Bestattungen und Feiern 

 

§ 19 

Friedhofskapelle - Ruhekammern bzw. Leichenhalle 

(1) Die Friedhofskapelle dient als Stätte der Verkündigung bei der evangelisch-kirchlichen Be-

stattung. Das Presbyterium kann die Benutzung der Kapelle durch andere christliche Kir-

chen und durch die zur Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland gehören-

den Religionsgemeinschaften gestatten und von besonderen Bedingungen abhängig ma-

chen. 

(2) Die Ruhekammern bzw. die Leichenhalle dienen zur Aufbewahrung der eingesargten Lei-

chen bis zu ihrer Bestattung. 

(3) Leichen dürfen ohne Erlaubnis der zuständigen kommunalen bzw. staatlichen Behörde 

nicht öffentlich ausgestellt werden. Bei Bestattungsfeierlichkeiten dürfen Särge weder ge-

öffnet noch offen gehalten werden. Ausnahmen sind nur mit Genehmigung der zuständigen 

kommunalen bzw. staatlichen Behörde zulässig. 

(4) Den Angehörigen kann der Zutritt zu den Ruhekammern bzw. der Leichenhalle gewährt 

werden. Auf Wunsch kann der Sarg durch Beauftragte des Presbyteriums geöffnet werden. 

Wenn der Tod durch eine meldepflichtige übertragbare Krankheit im Sinne des staatlichen 

Seuchengesetzes eingetreten ist, bedarf es zur Sargöffnung der Genehmigung der zustän-

digen kommunalen oder staatlichen Behörde. 

(5) Die Ausschmückung der Ruhekammern bzw. der Leichenhalle und der Friedhofskapelle 

bleibt der Kirchengemeinde vorbehalten. 

 

§ 20 

Anmeldung der Bestattungen 

(1) Die Bestattung ist bei der Friedhofsverwaltung unter Vorlage der Bescheinigung des Stan-

desamtes über die Beurkundung des Todesfalles oder des Bestattungserlaubnisscheines 

der Ordnungsbehörde, ohne die keine Bestattung vorgenommen werden darf, anzumelden. 

Bei Beisetzung von Aschenurnen tritt an die Stelle des Bestattungserlaubnisscheines die 

Bescheinigung über die Einäscherung. Für die Anmeldung der kirchlichen Bestattung siehe 

§ 21.  
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(2) Den Zeitpunkt der Bestattung legt die Friedhofsverwaltung im Einvernehmen mit dem zu-

ständigen Pfarrer fest. Dabei sind die Bestimmungen über den frühesten und spätesten 

Termin zu beachten. 

 

§ 21 

Die evangelisch-kirchliche Bestattung 

Die evangelisch-kirchliche Bestattung ist eine gottesdienstliche Handlung, die der zuständige 

Pfarrer leitet. Sie ist unbeschadet des § 20 bei diesem unter Vorlage einer standesamtlichen 

Sterbeurkunde anzumelden. 

Die Bestattung durch einen anderen Pfarrer bedarf der Zustimmung des Vorsitzenden des 

Presbyteriums. Die Bestimmungen der Kirchenordnung über die Erteilung eines Erlaubnis-

scheines (Dimissoriale) bleiben unberührt. 

 

§ 22 

Andere Bestattungsfeiern sowie Reden von Laien und Kranzniederlegungen 

(1) Für Bestattungsfeiern auf dem Friedhof durch Geistliche oder Prediger anderer christlicher 

Kirchen und der zur Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland gehörenden 

Religionsgemeinschaften trifft das Presbyterium besondere Bestimmungen. Wegen Benut-

zung der Friedhofskapelle wird auf § 19 Abs. 1 verwiesen. 

(2) Zu Ansprachen von Vertretern anderer Religionsgemeinschaften und von Weltanschau-

ungsgemeinschaften sowie von Laien bedarf es einer schriftlichen Genehmigung des Pres-

byteriums, in eiligen Fällen seines Vorsitzenden. Die Genehmigung ist der Friedhofsverwal-

tung rechtzeitig vorher vorzulegen. 

(3) Kränze können mit kurzen Widmungsworten, soweit diese nicht widerchristlichen Inhalts 

sind, nach Abschluss der Bestattungsfeier an der Grabstätte niedergelegt werden. 

(4) Kranzschleifen dürfen keine Inschriften widerchristlichen Inhalts haben; andernfalls können 

solche Schleifen entfernt werden. 

 

§ 23 

Besondere musikalische Darbietungen bei der Bestattung sowie andere Feierlichkeiten 

(1) Besondere musikalische Darbietungen bei Bestattungsfeiern in der Friedhofskapelle und 

auf dem Friedhof bedürfen der Genehmigung der oder des Vorsitzenden des Presbyteri-

ums. 

(2) Besondere Feierlichkeiten auf dem Friedhof (einschließlich Musikdarbietungen) außerhalb 

einer Bestattungsfeierlichkeit bedürfen der rechtzeitig einzuholenden Genehmigung des 

Presbyteriums. 

 

§ 24 
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Andere Bestattungen 

(1) Aschenurnen dürfen, wenn keine Feier stattfindet, nur in Anwesenheit eines Beauftragten 

des Presbyteriums beigesetzt werden. 

(2) Gleiches gilt für stille Bestattungen. 

 

§ 25 

Zuwiderhandlungen 

Wer den Bestimmungen der §§ 22 und 23 zuwiderhandelt, kann durch Beauftragte des Presby-

teriums zum Verlassen des Friedhofes aufgefordert werden, ggf. durch das Presbyterium we-

gen Hausfriedensbruch angezeigt werden. 

 

IV. Schlussbestimmungen 

 

§ 26 

Kriegsgräber 

Für Kriegsgräber wird auf die besonderen gesetzlichen Bestimmungen verwiesen. 

 

§ 27 

Grabmal- und Bepflanzungsgrundsätze 

Für die Gestaltung der Grabstätten (Grabmal, Einfassung, gärtnerische Gestaltung usw.) hat 

das Presbyterium besondere Vorschriften erlassen. Die Vorschriften können für Teile des 

Friedhofes unterschiedlich sein (s. Anlage 2). Sie liegt im Gemeindebüro zur Einsicht aus. 

 

§ 28 

Gebühren 

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind die Gebühren nach der jeweils 

geltenden Friedhofsgebührenordnung zu entrichten.  

 

§ 29 

Öffentliche Bekanntmachungen 

(1) Diese Friedhofsordnung und alle Änderungen hierzu bedürfen zu ihrer Gültigkeit der öffent-

lichen Bekanntmachung. 

(2) Öffentliche Bekanntmachungen oder Aufforderungen erfolgen in vollem Wortlaut. 
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§ 30 

Haftung 

Das Presbyterium haftet nicht für Schäden, die durch nicht dieser Ordnung gemäße Benutzung 

des Friedhofes, seiner Anlagen und Einrichtungen, durch dritte Personen, durch Tiere oder 

durch höhere Gewalt entstehen. Ihm obliegen keine besonderen Obhuts- und Überwachungs-

pflichten. Im Übrigen haftet die Kirchengemeinde nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

 

§ 31 

In-Kraft-Treten 

(1) Diese Friedhofsordnung und alle Änderungen treten jeweils am Tage nach der Veröffentli-

chung in Kraft. 

(2) Mit In-Kraft-Treten dieser Friedhofsordnung tritt die bisherige Friedhofsordnung vom  

5. Mai 1992 außer Kraft. 

 

Essen, den 31. Mai 2005 

 

 

Das Presbyterium 
der Evangelischen Kirchengemeinde 

Essen-Haarzopf 
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Anlage 1 

 

Ordnung auf dem Friedhof 
 

Öffnungszeiten 
 

(1) Der Friedhof ist tagsüber bis zum Einbruch der Dunkelheit für den Besuch geöffnet. 

(2) Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten des Friedhofes oder einzelner Teile aus be-

sonderem Anlass vorübergehend untersagen. 

 

Verhalten auf dem Friedhof 
 

(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die 

Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. Mit den Einrichtungen des 

Friedhofes (Bänken, Wasserstellen, usw.) ist pfleglich umzugehen. 

(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: 

1. die Wege mit Fahrzeugen aller Art, einschließlich Kinderrollern und -rädern, zu be-

fahren, ausgenommen Kinderwagen und Rollstühle. Fahrräder und Roller müssen 

geschoben werden, 

2. Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, und gewerbliche Dienste anzu-

bieten, 

3. an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung Arbeiten auszuführen, 

4. ohne schriftlichen Antrag der Angehörigen gewerbsmäßig zu fotografieren, 

5. Druckschriften zu verteilen,  

6. Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen zu lagern, 

7. Friedhofsanlagen, -einrichtungen und Grabstätten zu verunreinigen oder zu be-

schädigen, 

8. zu lärmen und zu spielen, 

9. Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde, 

10. ohne Berechtigung, die auf Verlangen nachzuweisen ist, Pflanzen, Erde, Grabzube-

hör oder sonstige Sachen von den Grabstätten und Anlagen wegzunehmen. 

 
 
 
 

 



1. Der S 5 Absatz 2 whd um folQendeti Buchstaberi e) ergänzt:

e) Rasenreihengrabstätten für Urnenbeisetzungen

und erhält somit folgende Fassung:

2. Es wird ein neuer S 9 a wird eingdfügt:

,,s9a

Rechtsverhältnisse an Rasenreihengrabstätten

Fläche je Grab lst 0,80 m lang und 0,80 m breit "

3. Der S 29 wird geändert ünd erhält folgenden Wortlaut:

,,s 2e

(1) Diese Fri dhofsordnunl und alle Anderungen hierzu bedürfen zu ihrer Gültigkeit

der öffen ichen Bekanntmachung.



ie Veöffentljchung vo zogen, Die
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Anlage 2 

 
 
 

Grabmal- und Bepflanzungsordnung 
 

Jede Grabstelle ist so zu gestalten und der Umgebung anzupassen, dass die Würde und 
der Charakter des Friedhofs gewahrt bleiben. Grabmale dürfen nur aus Naturstein, Na-
turstein mit Bronze, Eisen oder Bronze bestehen. 

 
 

I. Abmessungen für Grabmale 
 

Auf Grabstätten für Sargbestattungen sind Grabmale mit folgenden Maßen zulässig: 

1. auf Reihengrabstätten für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr: 
nur liegende Grabmale: 
Höchstbreite  0,35 m 
Höchstlänge  0,40 m 
Mindeststärke  0,12 m  
 

2. auf Reihengrabstätten für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr: 
nur liegende Grabmale: 
Höchstbreite  0,50 m 
Höchstlänge  0,70 m 
Mindeststärke  0,12 m  
 

3. auf Wahlgrabstätten: 

a) stehende Grabmale: 
 bei einstelligen Wahlgräbern im Hochformat: 
 Höhe 1,00 m bis 1,30 m, Breite bis 0,80 m, Mindeststärke 0,15 m. 
 Bei zweistelligen oder mehrstelligen Wahlgräbern sind auch folgende  
  Maße zulässig: 
 Höhe 0,80 bis 1,50 m, Breite bis 1,80 m, Mindeststärke 0,14 m. 
 
b) liegende Grabmale: 
 bei einstelligen Grabstätten: 
 Breite bis 0,50 m, Länge bis 0,90 m, Mindesthöhe 0,12 m. 
 Bei zweistelligen Grabstätten: 
 Breite bis 0,90 m, Länge bis 1,00 m, Mindesthöhe 0,12 m. 
 Bei mehr als zweistelligen Grabstätten: 
 Breite bis 1,20 m, Länge bis 1,20 m, Mindesthöhe 0,12 m. 
 Es darf nicht mehr als ein Drittel der Grabstätte durch Stein abgedeckt werden. 
 

4. auf Urnenwahlgrabstätten:  
 nur liegende Grabmale: 
 Höchstbreite  0,60 m 
 Höchstlänge   0,60 m 
 Mindeststärke  0,12 m 
 
Soweit das Presbyterium es für vertretbar hält, kann es auf Antrag Ausnahmen von den 
Vorschriften der Grabmalordnung machen und auch sonstige bauliche Anlagen als Aus-
nahmen im Einzelfall zulassen. 
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II. Zustimmungserfordernis 

 
(1) Zur Errichtung und Veränderung von Grabmalen ist die vorherige schriftliche Zu-

stimmung der Friedhofsverwaltung zu beantragen. Der Antragstellende hat bei allen 
Grabstätten unter Angabe seines Wohnsitzes die Nutzungsberechtigung nachzuwei-
sen. 

(2) Dem Antrag ist der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 
1:10 unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, der Anordnung und Art der 
Schrift, der Ornamente und der Symbole sowie der Fundamentierung zweifach bei-
zufügen. Soweit es zum besseren Verständnis erforderlich ist, müssen Zeichnungen 
der Schrift, der Ornamente und Symbole, Darstellungen ihrer Form und Anordnung 
im Maßstab 1:10 unter Angabe des Materials und seiner Bearbeitung sowie der Tex-
tinhalt vorgelegt werden. In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im 
Maßstab 1:5 oder das Aufstellen einer Attrappe in natürlicher Größe auf der Grab-
stätte verlangt werden. 

(3) Die Zustimmung erlischt, wenn von ihr nicht binnen eines Jahres Gebrauch gemacht 
worden ist. 

 
 

III. Fundamentierung und Befestigung 

 
(1) Die Grabmale und Einfassungen sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein 

anerkannten Regeln des Handwerks zu fundamentieren und so zu befestigen, dass 
sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Grabstätten nicht 
umstürzen oder sich senken können. 

(2) Die Art der Fundamentierung und Befestigung, insbesondere die Größe und Stärke 
der Fundamente, bestimmt die Friedhofsverwaltung. 

 
 

IV. Unterhaltung 

 
(1) Die Reinigung der Grabmale darf nur mit Wasser erfolgen. Chemische Mittel sind 

verboten. 
(2) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in gutem und ver-

kehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich dafür ist bei allen Grabstätten der 
Nutzungsberechtigte. 

(3) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen oder Teilen davon gefährdet, ist unver-
züglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzug kann die Friedhofsverwaltung auf 
Kosten des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegen von Grabma-
len) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung nicht 
binnen angemessener Frist beseitigt, ist sie dazu auf Kosten des Verantwortlichen 
berechtigt. Sie kann das Grabmal oder Teile davon entfernen. 
Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, diese Sachen aufzubewahren. Ist der 
Verantwortliche nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Be-
kanntmachung (z. B. Aushang) und ein Hinweisschild auf der Grabstätte, das für die 
Dauer von 3 Monaten aufgestellt wird. Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden 
haftbar, der durch das Umstürzen von Grabmalen oder Grabmalteilen verursacht 
wird. 

(4) Künstlerisch und historisch wertvolle Grabmale oder solche, die als besondere Ei-
genart des Friedhofes erhalten bleiben sollen, werden in einem Verzeichnis geführt. 
Die Friedhofsverwaltung kann die Zustimmung zur Veränderung derartiger Grabmale 
versagen. 
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V. Entfernung 

 
(1) Vor Ablauf der Ruhefrist oder der Nutzungszeit dürfen Grabmale nur mit vorheriger 

schriftlicher Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. 
Bei Grabmalen kann sie die Zustimmung versagen. In diesem Falle übernimmt die  
Friedhofsverwaltung die Verantwortung. 

(2) Nach Ablauf der Ruhefrist bei Reihengräbern oder bei Einebnung, nach Ablauf der 
Nutzungszeit bei Wahlgrabstätten oder nach Entziehung der Nutzungsrechte sind 
Grabmale zu entfernen. Geschieht dies nicht binnen 3 Monaten, so ist die Friedhofs-
verwaltung berechtigt, die Grabstätte auf Kosten des Nutzungsberechtigten abräu-
men zu lassen; die Grabmale gehen entschädigungslos in das Eigentum des Fried-
hofsträgers über. 

(3) Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, ohne ihre Zustimmung aufgestellte Grabmale 
binnen 4 Wochen nach Benachrichtigung des Inhabers der Nutzungsberechtigung auf 
dessen Kosten entfernen zu lassen. Lässt der Verpflichtete das Grabmal nicht binnen 
3 Monaten nach der Benachrichtigung abholen, geht es entschädigungslos in das Ei-
gentum des Friedhofsträgers über. 

 
 

VI. Vorschriften zur Gestaltung und Pflege 
 

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschrift gärtnerisch gestaltet und dau-
ernd instand gehalten werden. Sie dürfen nicht mit Kies, Splitt oder Grabplatten be-
legt werden. Als Trittsteine sind kleine, rutschfeste Platten aus Naturstein erlaubt. 

(2) Die Grabstätten müssen mit einheimischen Gewächsen bepflanzt werden. 
(s. Pflanzliste). 

(3) Andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege dürfen durch die Be-
pflanzung der Grabstätten nicht beeinträchtigt werden. 
Nicht verwendet werden dürfen Torf, Kunstdünger, jede Art von Pestiziden und 
Streusalz. Empfohlen wird die Benutzung von Rindenmulch, Laubkomposterde (für 
Moorbeetpflanzen) und anderen natürlichen gärtnerischen Hilfsmitteln. 

(4) Trauer- und Grabschmuck muss aus natürlichen und naturbelassenen Materialien  
(z. B. ungefärbten Zweigen, Früchten, Zapfen) bestehen. Nicht verrottender Grab-
schmuck ist verboten. 

(5) Nicht zugelassen sind: 
- hohe Hecken jeder Art, 
- übergroße Blumenschalen und -vasen, 
- Grablaternen über 30 cm Höhe und 30 cm Breite, 
- das Aufstellen von Bänken. 

(6) Verwelkte Blumen und Kränze sind von den Grabstätten zu entfernen. 
(7) Die auf dem Friedhof anfallenden Abfälle sind an den dafür vorgesehenen Plätzen 

bzw. in bereitgestellten Behältern zu deponieren. Nichtorganische Abfälle dürfen 
nicht mit den kompostierbaren Abfällen vermischt werden. 

(8) Für die Herrichtung ist bei allen Grabstätten der Nutzungsberechtigte verantwort-
lich. Die Verpflichtung endet bei Reihengrabstätten mit der Ruhefrist, bei Wahlgrab-
stätten mit Ablauf des Nutzungsrechts. Abs. 10 bleibt unberührt. 

(9) Für die Anlage einer Grabstätte kann die Friedhofsverwaltung die Vorlage einer 
Zeichnung im Maßstab 1:10 vorschreiben. 

(10) Die für Grabstätten Verantwortlichen können die Grabstätten selbst anlegen und  
  pflegen oder einen zugelassenen Friedhofsgärtner beauftragen. 
(11) Reihengrabstätten sind binnen 6 Wochen nach der Beisetzung, Wahlgrabstätten  
 binnen 6 Monaten nach dem Erwerb des Nutzungsrechtes herzurichten. 
(12)  Die Friedhofsverwaltung kann nach Ablauf des Nutzungsrechtes die Grabstätte  

selbst abräumen oder verlangen, dass der Verantwortliche sie abräumt. 
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Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen Anlagen 
außerhalb der Grabstätten obliegen ausschließlich der Friedhofsverwaltung. 

 
Für die Grabgestaltung geeignete Pflanzen - Pflanzliste 
 

a) bodenbe- 
    deckende Stauden 

Blütezeit sonnig halb- 
schattig 

schattig Bienen- 
weide 

Höhe 
bis cm 

immer- 
grün 

Stachelnüsschen 
Acaena buchananii 

VI – 
VII 

 
X 

   5 – 10  

Grasnelke, Strandnel-
ke 
Armeria maritima 

V – VI  
X 

   15  
X 

Waldmeister 
Asperula odorata 

V  X 
 

X  15  

Fiederpolster 
Cotula squalida 

VI X X   5  

Sternmoos 
Sagina subulata 

V – VII X    5 X 

Scharfer Mauerpfeffer 
Sedum acre 

VI – VII X    5 – 10 X 

Fetthenne 
Sedum album 

VI – VII X   X 5 – 10 X 

Steinbrech 
Saxifraga 

IV – VI X    15  

Thymian 
Thymus serpyllum 

VII – IX X   X 5 X 

Immergrün 
Vinca 

IV – VI  X X  20 X 

Waldsteinie 
Waldsteiniageoides, 
Waldsteinia ternata 

IV – V  X X  20  

Schleifenblume 
Iberis sempervirens 

IV – VI X    10  

Duftveilchen 
Viola adorata 

IV   X  10  

Schlüsselblume 
Primula elatior 

IV  X   15  

Schlüsselblume 
Primula veris 

IV X X   15  

Schlüsselblume 
Primula acaulis 

IV X X   15  

Maiglöckchen 
Convallaria majalis 

V X X X  15  

Münzkraut 
Lysimachia nummula-
ria 

V – VI X X   2 – 5  

Mauerpfeffer “Wei-
henstephaner Gold” 
Sedum floriferum 

VII X    10  

Mauerpfeffer 
Sedum spurium 

VII – VIII X    10  

Mauerpfeffer 
Sedum cauticolum 

VI – VII X    10  

Ehrenpreis 
Veronica ispirata ssp. 
incana 

VI X    15  

Leberblümchen 
Hepatica triloba 

III – IV   X  10  

Haselwurz 
Asarum europaeum 

IV – V   X  10  
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Zwiebelpflanzen        

Botanische (niedrige) 
Tulpen 

IV X      

Narzissen III – IV X X     

Krokusse III X X     

Scilla IV X X     

Traubenhyazinthen IV X X     

Schneeglöckchen II X X     

Winterlinge II X X     

Märzbecher III X X     

Gräser 
 

sonnig halb- 
schattig 

kalk- 
liebend 

sauren 
Boden 
liebend 

 Höhe in 
cm 

 

Zittergras 
Briza media 

X     20  

Bersegge 
Carex montana 

X X X   40  

Japansegge 
Carex morrowii 

X X    30  

Alpenschwingel 
Festuca alpina 

X     20  

Regenbogenschwingel 
Festuca amethystina 

X     30  

Blauschwingel 
Festuca glauca 

X     30  

Bärenfellschwingel 
Festuca scorparia 

X X    10  

Schneemarbel 
Luzula nivea 

X X  X  60  

Waldmarbel 
Luzula sylvatica 

 X    30  

Blaugras 
Sesleria cerulea 

X  X   25  

b) bodendeckende 
    Gehölze 

sonnig halb- 
schattig 

schattig   Höhe in 
cm 

 

Efeu 
Hedera helix 

X X X   10  

Zwergmispel 
Cotoneaster dammeri 
u. a. Arten 

X X    20 – 40  

Pfaffenhütchen 
Euonymus fortunei 
u. a. Arten 

X X    30 – 50  

Johanniskraut 
Hypericum calycinum 
in div. Sorten 

 X    30  

Wacholder 
Juniperus com. in 
flachwachsenden 
Sorten 
 

X     50  

Rebhuhnbeere 
Gaultheria procum-
bens 

  X   10  

Ysander 
Paxhysandra termina-
lis (auch als Staude im 
Handel) 

   
 
X 

   
 
10 
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Immergrün 
Vinca minor (auch als 
Staude im Handel) 

  X   10  

c) Sommerblumen 
(Wechselbe- 
pflanzung) 

sonnig halb- 
schat- 
tig 

schattig   Höhe in 
cm 

 

Leberbalsam 
Ageratum houstoni-
anum 

X     20-30  

Begonien 
Begonia semperflo-
rens 

X     20-30  

Knollenbegonie 
Begonia tuberhybrida 

X X    20-30  

Pantoffelblume 
Calceolaria rugosa 

X     30-40  

Fuchsien 
Fuchsia- Hybriden 

 X    25-50  

Männertreu 
Lobelia erinus 

X X    10  

Geranie 
Pelargornium zonale 

X     30-50  

Salbei 
Salvia hybrida 

X     30  

Studentenblume 
Tagetes (empfindlich 
gegen Schnecken-
frass) 

X X    15-40  

Stiefmütterchen 
Viola tricolor 

X     10-15  

Vergißmeinnicht 
Myosotis alpestris 

X X    10-15  

Fleißiges Lieschen 
Impatiens walleriana 

X X X   10-20  

d) Laub- und Nadel- 
gehölze 

sonnig halb- 
schattig 

schattig   max. 
Höhe 
(m) 

 

Sauerdorn, Berberitze 
Berberis candidula 

X     1  

Warzenberberitze 
Berberis verruculosa 

     1  

Buchsbaum (langsam 
wachsen) Buxus sem-
pervirens 
arborescens 

X X X   3  

Einfassungs- 
buchsbaum Buxus 
sempervirens 
’Suffruitcosa’ 

X X X   30 cm  

Besenheide 
calluna vulgaris 
in  div. Sorten 

X     30 cm  

Lebensbaumzypresse 
(sehr langsam wach-
send) 
Chamaecyparis obtu-
sa 
„Nana Gracillis“ 

X     2  

Zwergmispel 
Cotoneaster horizon-
talis 

X     1-2  
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Zwergmispel 
Cotoneaster praecox 

X     1-2  

Glockenheide 
Erica carnea 
in div. Sorten 

X X    10-30 
cm 

 

Cornwall-Heide 
Erica vagans 
in div. Sorten 

X     20 cm  

Flügelginster 
Färberginster 
Genista in div. Arten 

X     1,5  

Stechpalme, Hülse 
Ilex crenata 

X X    2  

Stechpalme 
Ilex crenata “Convexa” 

X X    1 
 

 

Stechpalme 
Ilex crenata “Stokes” 

X X    50 cm  

Wacholder 
Juniperus chinensis 

X X    2-3  

Blauer Kriechwachol-
der 
Juniperus horizontalis 
„Glauca“ 

X     10 cm  

Traubenheide 
Leucothoe catesbaei 

X X X   60 cm  

Heckenkirsche 
Lonicera pileata 

X X    0,5-1  

Mahonie, Flieder- 
berberitze 
Mahonia aquifolium 

X X X   0,5-1  

Lavendelheide 
Pieris floribunda, 
Pieris japonica 

X X    1-2  

Niedrige Bergkiefer 
Pinus mugo ssp. 
pumilio 

X X    50 cm  

Igelfichte 
Picea excelsa 
“Echiniformis” 

X     50 cm  

Nestfichte 
Picea excelsa 
“Nidiformis” 

X     1  

Feuerdorn 
Pyracantha cocc. 
“Soleil d’Or“ 

X X    3  

Hybrid-Rhododendron 
Rhododendron rep. 
“Scarlet Wonder” 

X X    0,5-1  

Wildrhododendron 
Rhododendron 
williamsianum 

X X    1,5-3  

Sommergrüner 
Rhododendron 
Rhododendron mollis 

X X    3  

Sommergrüner 
Rhododendron 
Rhododendron mollis 
x sinensis 

 
X 

 
X 

    
3 

 

Kleinrhododendron 
Rhododendron 
impeditum 

X     30-50 
cm 
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Zwerdrhododendron 
Rhododendron 
“Multiflora“ 

X X    0,5-2  

Japanische Azalee 
Rhododendron 
Arendsii-Hybriden 

X X    0,5-1  

Zwergrosen X     50 cm  

Skimmie 
Skimmia japonica 

X X X   0,3-1  

Säuleneibe 
Taxus baccata 
“Fastigiata” 

X X    3  

Tafeleibe 
Taxus baccata 
“Repandens“ 

X X X   1-2  

Zwergeibe 
Taxus cuspidata 
“Nana“ 

X X X   50 cm  

 
 

Genehmigt 

 

Düsseldorf, 25.08.2005 

Nr. 605549 

 

 

Evangelische Kirche im Rheinland 
Das Landeskirchenamt 



F r i e d h o f s g e b ü h r e n s a t z u n g  
 
 

für den Friedhof 
 

der Evangelischen Kirchengemeinde Essen-Haarzopf  
 

- Friedhofsträgerin - 
 

vom 18. Juli 2011 
 

 
 
Die Evangelische Kirchengemeinde Essen-Haarzopf erlässt gemäß Artikel 3 Abs. 4 der 
Kirchenordnung i.V.m. § 49 der Verordnung für die Vermögens- und Finanzverwaltung der 
Kirchengemeinden, Kirchenkreise und deren Verbände in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland (Verwaltungsordnung – VwO) vom 6. Juli 2001 und § 7 Verwaltungsverordnung für 
das Friedhofswesen in der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 26. September 2003 in der 
Fassung vom 28. November 2008 die nachstehende 
 

Friedhofsgebührensatzung 
 
 
 

§ 1 
Gebührenpflicht 

 
(1) Für die Benutzung des Friedhofes und der Bestattungseinrichtungen sowie für weitere 
Leistungen der Friedhofsverwaltung werden nach Maßgabe dieser Satzung Gebühren erhoben. 
 
(2) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Erbringung der Leistung. Die Friedhofsträgerin ist 
berechtigt, eine Vorauszahlung in angemessener Höhe auf Gebühren für die beantragten 
Leistungen zu verlangen. 
 
(3) Werden beantragte Leistungen nur teilweise in Anspruch genommen, so ist dennoch die 
volle Gebühr zu entrichten. 
 
(4) Wird von der Benutzung des Friedhofes und seiner Bestattungseinrichtungen nach 
Beantragung Abstand genommen, sind die Aufwendungen zu ersetzen, die der 
Friedhofsträgerin entstanden sind. 
 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
(1) Zur Zahlung der Gebühren ist die nutzungsberechtigte Person oder die Person verpflichtet, 
in deren Auftrag der Friedhof oder die Bestattungseinrichtungen benutzt werden.  
 
(2) Wird die Gebühr von mehreren Personen geschuldet, so haftet jede einzelne Person als 
Gesamtschuldnerin. 

 



§ 3 
Fälligkeit der Gebühren und Widerspruch 

 
(1) Die Festsetzung der Gebühren erfolgt durch einen schriftlichen Gebührenbescheid. Dieser 
wird der Gebührenschuldnerin oder dem Gebührenschuldner durch einen einfachen Brief 
bekannt gegeben. 
 
(2) Die Gebühren sind mit Bekanntgabe des Gebührenbescheids fällig, sofern im 
Gebührenbescheid nicht eine spätere Fälligkeit festgesetzt ist. 
 
(3) Sofern die fälligen Gebühren nicht entrichtet worden sind, kann die Friedhofsträgerin 
Bestattungen und Leistungen verweigern.  
 
(4) Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. 
 
 

§ 4 
Nutzungsgebühren 

 
(1) Reihengrabstätten 
 
a) Erdbestattung von Tot- und Fehlgeburten 
 (Ruhezeit 30 Jahre) 

126,00 Euro 

   
b) Erdbestattung von Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
 (Ruhezeit 30 Jahre)  

493,50 Euro 

   
c) Erdbestattung von Verstorbenen vom vollendeten 5. Lebensjahr an 
 (Ruhezeit 30 Jahre)  

829,50 Euro 

   
d) Urnenbeisetzung (Ruhezeit 30 Jahre)    
       Urnen werden in Reihengrabstätten nach 1 a) – 1 c) beigesetzt. 
 

  

(2) Rasenreihengrabstätten einschließlich Unterhaltung durch die Friedhofsträgerin 
       und Anfertigung einer Grabplatte 
       Rasenreihengräber nur für Urnen ohne Nutzungsrecht 
a) Urnenbeisetzung (Ruhezeit 30 Jahre) 1.869,00 Euro 
 
(3) Wahlgrabstätten 
 
a) Erdbestattung je Grab (Nutzungszeit 30 Jahre) 1.638,00 Euro 
       (auch wenn in ihnen Urnen beigesetzt werden)   
b) Urnenbeisetzung je Grab (Nutzungszeit 30 Jahre) 1.144,50 Euro 
   
c) Verlängerungsgebühr Erdbestattung je Grab und Jahr 54,60 Euro 
       (auch wenn in ihnen Urnen beigesetzt werden)   
e) Verlängerungsgebühr Urnenbeisetzung je Grab und Jahr 38,15 Euro 
 
 

 
 
 



§ 5 
Bestattungsgebühren 

 
(1)  Grundgebühren 
        Die Kosten für die Grabbereitung, Ausgrünen des Grabes und Verfüllung, werden nach den  
        Kostensätzen des jeweiligen Unternehmers erhoben und können daher in dieser  
        Gebührensatzung nicht aufgeführt werden. 

 
a) Erdbestattung von Tot- und Fehlgeburten 178,50 Euro 
   
b) Erdbestattung von Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 178,50 Euro 
   
c) Erdbestattung von Verstorbenen vom vollendeten 5. Lebensjahr an 703,50 Euro 
   
d) Urnenbeisetzung 451,50 Euro 
 

(2)  Besondere Gebühren 
        Besondere Gebühren werden nicht erhoben. 

 
§ 6 

Gebühren für Umbettungen 
 

(1)  Umbettung auf demselben Friedhof 
 

a) Erdbestattungen von Totgeburten und Verstorbenen bis zum 
vollendeten 5. Lebensjahr je Grab 1.869,00 Euro 

   
b) Erdbestattungen von Verstorbenen vom vollendeten 5. Lebensjahr an 

je Grab 2.436,00 Euro 
   
c) Urnenbeisetzungen je Grab 1.029,00 Euro 
 

(2)  Ausbettung bei Überführung auf einen fremden Friedhof 
 
a) Erdbestattungen von Totgeburten und Verstorbenen bis zum 

vollendeten 5. Lebensjahr je Grab 1.407,00 Euro 
   
b) Erdbestattungen von Verstorbenen vom vollendeten 5. Lebensjahr an je 

Grab 1.680,00 Euro 
   
c) Urnenbeisetzungen je Grab 525,00 Euro 
 

(3) Einbettung bei Überführung von einem fremden Friedhof 
 
a) Erdbestattungen von Totgeburten und Verstorbenen bis zum 

vollendeten 5. Lebensjahr je Grab 451,50 Euro 
   
b) Erdbestattungen von Verstorbenen vom vollendeten 5. Lebensjahr an je 

Grab 703,50 Euro 
   
c) Urnenbeisetzungen je Grab 577,50 Euro 
 
 



§ 7 
Sonstige Gebühren 

 
Für die Bearbeitung der Genehmigungsanträge von Grabdenkmälern 
werden nachstehende Gebühren erhoben. Die Gebühren betragen für  

1. Einzelgräber 
2. Familiengräber mit 2 Stellen                                                                                                                
3. Familiengräber mit 3 Stellen 

 
 

31,50 
63,00 
94,50 

 
 
Euro 
Euro 
Euro 
 

Die ordentliche Umschreibung von Nutzungsrechten im Zusammenhang 
mit einer Beisetzung ist kostenfrei. 

1. Umschreibung von Nutzungsrechten (Grabstätten) 
2. Für Bescheinigungen der Friedhofsverwaltung, z. B. für 

Zweitausfertigungen von Urkunden         

 
 

31,50 
 

31,50 

 
 
Euro 
 
Euro 
 

 
§ 8 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
(1) Diese Friedhofsgebührensatzung und alle Änderungen hierzu bedürfen zu ihrer Gültigkeit 
der öffentlichen Bekanntmachung. 
 
(2) Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen im vollen Wortlaut durch Anschlag im 
Schaukasten der Friedhofsträgerin – Raadter Str. 77/Ecke Rottmannshof, 45149 Essen für die 
Dauer von einer Woche. Am ersten Tag des Anschlags wird in der Ausgabe des Südanzeigers 
Essen auf den Anschlag hingewiesen. Mit Ablauf der Bekanntmachungsfrist ist die 
Veröffentlichung vollzogen. Die jeweils gültige Friedhofsgebührensatzung liegt zur 
Einsichtnahme beim Gemeindebüro Haarzopf, Raadter Str. 79a, 45149 Essen aus. 
 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Friedhofsgebührensatzung und alle Änderungen treten am Tag nach der 
Veröffentlichung in Kraft. 
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührensatzung tritt die Friedhofsgebührensatzung vom 
30. Oktober 2007 außer Kraft. 
 
 

Essen, den 18. Juli 2011 

 
Das Presbyterium 

Der Evangelischen Kirchengemeinde 
Essen-Haarzopf 

 
Siegel 
 
 
    ___________________________  ____________________ 
    Vorsitzender des Presbyteriums  Mitglied 
    Wolfram Heinen 
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